3. Änderung des Schulbedarfspakets beschlossen

======================================

Die Bundesregierung hat nun Änderungen beim Schulbedarfspaket („Zusätzliche

Leistungen für die Schule“ nach § 24a SGB II), beschlossen. Im Wesentlichen

sind dies: Anspruch bis 13. Klasse und auch für Kinderzuschlagbezieher. 

Die Details sind in der Drucksache 567/09 zu finden: 

http://www.bundesrat.de/cln_099/SharedDocs/Drucksachen/2009/0501-600/567-09,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/567-09.pdf
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Dazu hat der BA auch eine aktuelle Weisung herausgegeben: 

http://www.harald-thome.de/media/files/SGB%20II%20DA/FH-24a---20.06.2009.pdf
Kurzanmerkungen dazu: Die Leistungen müssen von laufenden Leistungsbeziehern

nicht beantragt werden, die SGB II / SGB XII / KiZ-Leistungsträger haben bei

bestehen der Anspruchsvoraussetzungen von Amtswegen zu zahlen. Tun sie dies

nicht, sollte beim jeweiligen Leistungsträger nachgefragt werden.

Anspruchsberechtigt sind auch Nichtleistungsbezieher, insofern sie zum Stichtag

1. Aug. rechnerisch hilfebedürftig sind, hier ist ein vereinfachtes

Antragsverfahren zu fordern. Schulbedarfspaketsleistungen schließen nicht

weitere sozialrechtliche Ansprüche im Rahmen des unabweisbaren Bedarfes (§ 23

Abs. 1 SGB II) oder nach Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) (s.

dazu: LSG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 25.11.2008 - L 3 AS 76/07) aus.

4. BMAS legt Warmwasserkostenanteile fest

================================

Das BMAS versucht durch ein Schreiben die in den Regelleistungen vorgesehenen

Warmwasseranteile bundeseinheitlich festzulegen. Das Schreiben ist hier zu

finden: http://www.harald-thome.de/media/files/090518-Warmwasser.pdf 

